
Versetzungsantrag / STEWI

Termine
Bitte beachten Sie: Abgabetermin für Anträge zur Versetzung und stellenwirksamen Änderung (STEWI) ist immer derBitte beachten Sie: Abgabetermin für Anträge zur Versetzung und stellenwirksamen Änderung (STEWI) ist immer der
erste Schultag nach den Weihnachtsferien!erste Schultag nach den Weihnachtsferien!

Abgabetermin:
Lehrerinnen und Lehrer werden gebeten, Versetzungsanträge sowie stellenwirksame Änderungswünsche möglichst frühzeitigLehrerinnen und Lehrer werden gebeten, Versetzungsanträge sowie stellenwirksame Änderungswünsche möglichst frühzeitig
online zu stellen. Der Belegausdruck der Online-Antragsstellung ist unterschrieben bis spätestens am ersten Schultag nachonline zu stellen. Der Belegausdruck der Online-Antragsstellung ist unterschrieben bis spätestens am ersten Schultag nach
den Weihnachtsferien bei der Schulleitung abzugeben. Weitere Informationen siehe den Weihnachtsferien bei der Schulleitung abzugeben. Weitere Informationen siehe Lehrer-Online in Baden-Württemberg:Lehrer-Online in Baden-Württemberg:
Stellenwirksame Änderungsmeldungen der LehrkräfteStellenwirksame Änderungsmeldungen der Lehrkräfte

Versetzungsantrag
Antragstellungen für Versetzungsanträge sind ausschließlich Antragstellungen für Versetzungsanträge sind ausschließlich onlineonline möglich. möglich.

Landesinterne Versetzung (LIV)

Länderübergreifendes Lehreraustauschverfahren (LTV)

Stellenwirksame Änderungswünsche (STEWI)
Stellenwirksame Änderungswünsche sind ebenfalls ausschließlich Stellenwirksame Änderungswünsche sind ebenfalls ausschließlich onlineonline möglich. möglich.

Dies sind Anträge auf Beurlaubung, Teilzeitbeschäftigung, Elternzeit, Freistellungsjahr, Pflegezeit sowie Ruhestand bzw.Dies sind Anträge auf Beurlaubung, Teilzeitbeschäftigung, Elternzeit, Freistellungsjahr, Pflegezeit sowie Ruhestand bzw.
Beendigung des Dienstverhältnisses Beendigung des Dienstverhältnisses weitere Gründeweitere Gründe..

zum STEWI-Online-Antrag

Schulbezogene Stellenausschreibung
Versetzungen im Rahmen des schulbezogenen Stellenausschreibungsverfahrens sind von der RegelungVersetzungen im Rahmen des schulbezogenen Stellenausschreibungsverfahrens sind von der Regelung
Ausgenommen. Weitere Informationen finden Sie in der Bekanntmachung vom Oktober 2017 (siehe oben).Ausgenommen. Weitere Informationen finden Sie in der Bekanntmachung vom Oktober 2017 (siehe oben).

weitere Informationen

Hier gelangen Sie direkt zu den Referaten 72 Personal und

https://lehrer-online-bw.de/,Lde/Startseite/stewi-versetzung/Stellenwirksame-Aenderung-STEWI.
https://lehrer-online-bw.de/,Lde/Startseite/stewi-versetzung/Stellenwirksame-Aenderung-STEWI.
https://www.lehrer-online-bw.de/stewi
http://www.lehrer-online-bw.de/liv
http://www.lehrer-online-bw.de/ltv
https://www.lehrer-online-bw.de/stewi
https://lehrer-online-bw.de/,Lde/Startseite/stewi-versetzung/STEWI-Fragen-und-Antworten
https://www.lehrer-online-bw.de/,Lde/Startseite/stewi-versetzung
https://www.lehrer-online-bw.de/,Lde/Startseite/stewi-versetzung/Versetzung-ueber-Ausschreibung-Informationen


Verwaltungsangelegenheiten der Lehrkräfte


